
Leistungen der Pflegeversicherung 
SGB XI

Auszug aus dem SGB XI

§ 28 SGB XI - Leistungsarten, Grundsätze
(1) Die Pflegeversicherung gewährt folgende Leistungen: 
1. Pflegesachleistung (§ 36),

2.
Pflegegeld für selbst beschaffte Pflegehilfen (§ 37),

3.
Kombination von Geldleistung und Sachleistung (§ 38),

4.
häusliche Pflege bei Verhinderung der Pflegeperson (§ 39),

5.
Pflegehilfsmittel und technische Hilfen (§ 40),

6.
Tagespflege und Nachtpflege (§ 41),

7.
Kurzzeitpflege (§ 42),

8.
vollstationäre Pflege (§ 43),

9.
Pflege in vollstationären Einrichtungen der Hilfe für behinderte Menschen (§ 43a),

10.
Leistungen zur sozialen Sicherung der Pflegepersonen (§ 44),

11.
zusätzliche Leistungen bei Pflegezeit (§ 44a),

12.
Pflegekurse für Angehörige und ehrenamtliche Pflegepersonen (§ 45),

13.
zusätzliche Betreuungsleistungen (§ 45b),

14.
Leistungen des Persönlichen Budgets nach § 17 Abs. 2 bis 4 des Neunten Buches.

(1a) Versicherte haben gegenüber ihrer Pflegekasse oder ihrem 
Versicherungsunternehmen Anspruch auf Pflegeberatung (§ 7a).

(2) Personen, die nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen bei Krankheit 
und Pflege Anspruch auf Beihilfe oder Heilfürsorge haben, erhalten die jeweils 
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zustehenden Leistungen zur Hälfte; dies gilt auch für den Wert von Sachleistungen.

(3) Die Pflegekassen und die Leistungserbringer haben sicherzustellen, daß die 
Leistungen nach Absatz 1 nach allgemein anerkanntem Stand medizinisch-pflegerischer 
Erkenntnisse erbracht werden.

(4) Die Pflege soll auch die Aktivierung des Pflegebedürftigen zum Ziel haben, um 
vorhandene Fähigkeiten zu erhalten und, soweit dies möglich ist, verlorene 
Fähigkeiten zurückzugewinnen. Um die Gefahr einer Vereinsamung des 
Pflegebedürftigen entgegenzuwirken, sollen bei der Leistungserbringung auch die 
Bedürfnisse des Pflegebedürftigen nach Kommunikation berücksichtigt werden.

§ 36 SGB XI Pflegesachleistung
(1) Pflegebedürftige haben bei häuslicher Pflege Anspruch auf Grundpflege und 
hauswirtschaftliche Versorgung als Sachleistung (häusliche Pflegehilfe). Leistungen der 
häuslichen Pflege sind auch zulässig, wenn Pflegebedürftige nicht in ihrem eigenen 
Haushalt gepflegt werden; sie sind nicht zulässig, wenn Pflegebedürftige in einer 
stationären Pflegeeinrichtung oder in einer Einrichtung im Sinne des § 71 Abs. 4 gepflegt 
werden. Häusliche Pflegehilfe wird durch geeignete Pflegekräfte erbracht, die entweder 
von der Pflegekasse oder bei ambulanten Pflegeeinrichtungen, mit denen die Pflegekasse 
einen Versorgungsvertrag abgeschlossen hat, angestellt sind. Auch durch Einzelpersonen, 
mit denen die Pflegekasse einen Vertrag nach § 77 Abs. 1 abgeschlossen hat, kann 
häusliche Pflegehilfe als Sachleistung erbracht werden. Mehrere Pflegebedürftige können 
Pflege- und Betreuungsleistungen sowie hauswirtschaftliche Versorgung gemeinsam als 
Sachleistung in Anspruch nehmen. Der Anspruch auf Betreuungsleistungen als 
Sachleistung setzt voraus, dass die Grundpflege und die hauswirtschaftliche Versorgung 
im Einzelfall sichergestellt sind. Betreuungsleistungen als Sachleistungen nach Satz 5 
dürfen nicht zulasten der Pflegekassen in Anspruch genommen werden, wenn diese 
Leistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 
Zwölften Buch, durch den zuständigen Träger der Eingliederungshilfe nach dem Achten 
Buch oder nach dem Bundesversorgungsgesetz finanziert werden.
(2) Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung umfassen Hilfeleistungen bei den in § 
14 genannten Verrichtungen; die verrichtungsbezogenen krankheitsspezifischen 
Pflegemaßnahmen gehören nicht dazu, soweit diese im Rahmen der häuslichen 
Krankenpflege nach § 37 des Fünften Buches zu leisten sind.
(3) Der Anspruch auf häusliche Pflegehilfe umfasst je Kalendermonat 
1.

für Pflegebedürftige der Pflegestufe I Pflegeeinsätze bis zu einem Gesamtwert von 

450 Euro ab 1. Januar 2012

2.
für Pflegebedürftige der Pflegestufe II Pflegeeinsätze bis zu einem Gesamtwert von 

1.100 Euro ab 1. Januar 2012
3.

für Pflegebedürftige der Pflegestufe III Pflegeeinsätze bis zu einem Gesamtwert von 

1.550 Euro ab 1. Januar 2012
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(4) Die Pflegekassen können in besonders gelagerten Einzelfällen zur Vermeidung von 
Härten Pflegebedürftigen der Pflegestufe III weitere Pflegeeinsätze bis zu einem 
Gesamtwert von 1.918 Euro monatlich gewähren, wenn ein außergewöhnlich hoher 
Pflegeaufwand vorliegt, der das übliche Maß der Pflegestufe III weit übersteigt, 
beispielsweise wenn im Endstadium von Krebserkrankungen regelmäßig mehrfach 
auch in der Nacht Hilfe geleistet werden muß. Die Ausnahmeregelung des Satzes 1 
darf für nicht mehr als 3 vom Hundert aller versicherten Pflegebedürftigen der 
Pflegestufe III, die häuslich gepflegt werden, Anwendung finden. Der 
Spitzenverband Bund der Pflegekassen überwacht die Einhaltung dieses 
Höchstsatzes und hat erforderlichenfalls geeignete Maßnahmen zur Einhaltung zu 
ergreifen.

§ 37 SGB XI - Pflegegeld für selbst beschaffte Pflegehilfen
(1) Pflegebedürftige können anstelle der häuslichen Pflegehilfe ein Pflegegeld beantragen. 
Der Anspruch setzt voraus, daß der Pflegebedürftige mit dem Pflegegeld dessen Umfang 
entsprechend die erforderliche Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung in 
geeigneter Weise selbst sicherstellt. Das Pflegegeld beträgt je Kalendermonat 
1.

für Pflegebedürftige der Pflegestufe I 

235 Euro ab 1. Januar 2012
2.

für Pflegebedürftige der Pflegestufe II 

440 Euro ab 1. Januar 2012
3.

für Pflegebedürftige der Pflegestufe III 

700 Euro ab 1. Januar 2012

(2) Besteht der Anspruch nach Absatz 1 nicht für den vollen Kalendermonat, ist der 
Geldbetrag entsprechend zu kürzen; dabei ist der Kalendermonat mit 30 Tagen 
anzusetzen. Das Pflegegeld wird bis zum Ende des Kalendermonats geleistet, in dem der 
Pflegebedürftige gestorben ist. § 118 Abs. 3 und 4 des Sechsten Buches gilt 
entsprechend, wenn für die Zeit nach dem Monat, in dem der Pflegebedürftige verstorben 
ist, Pflegegeld überwiesen wurde.
(3) Pflegebedürftige, die Pflegegeld nach Absatz 1 beziehen, haben 
1.

bei Pflegestufe I und II halbjährlich einmal,
2.

bei Pflegestufe III vierteljährlich einmal

eine Beratung in der eigenen Häuslichkeit durch eine zugelassene Pflegeeinrichtung, 
durch eine von den Landesverbänden der Pflegekassen nach Absatz 7 anerkannte 
Beratungsstelle mit nachgewiesener pflegefachlicher Kompetenz oder, sofern dies durch 
eine zugelassene Pflegeeinrichtung vor Ort oder eine von den Landesverbänden der 
Pflegekassen anerkannte Beratungsstelle mit nachgewiesener pflegefachlicher 
Kompetenz nicht gewährleistet werden kann, durch eine von der Pflegekasse beauftragte, 
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jedoch von ihr nicht beschäftigte Pflegefachkraft abzurufen. Die Beratung dient der 
Sicherung der Qualität der häuslichen Pflege und der regelmäßigen Hilfestellung und 
praktischen pflegefachlichen Unterstützung der häuslich Pflegenden. Die Vergütung für die 
Beratung ist von der zuständigen Pflegekasse, bei privat Pflegeversicherten von dem 
zuständigen privaten Versicherungsunternehmen zu tragen, im Fall der 
Beihilfeberechtigung anteilig von den Beihilfefestsetzungsstellen. Sie beträgt in den 
Pflegestufen I und II bis zu 21 Euro und in der Pflegestufe III bis zu 31 Euro. 
Pflegebedürftige, bei denen ein erheblicher Bedarf an allgemeiner Beaufsichtigung und 
Betreuung nach § 45a festgestellt ist, sind berechtigt, den Beratungseinsatz innerhalb der 
in Satz 1 genannten Zeiträume zweimal in Anspruch zu nehmen. Personen, bei denen ein 
erheblicher Bedarf an allgemeiner Beaufsichtigung und Betreuung nach § 45a festgestellt 
ist und die noch nicht die Voraussetzungen der Pflegestufe I erfüllen, können halbjährlich 
einmal einen Beratungsbesuch in Anspruch nehmen; die Vergütung für die Beratung 
entspricht der für die Pflegestufen I und II nach Satz 4. In diesen Fällen kann die Beratung 
auch durch von den Landesverbänden der Pflegekassen anerkannte Beratungsstellen 
wahrgenommen werden, ohne dass für die Anerkennung eine pflegefachliche Kompetenz 
nachgewiesen werden muss.
(4) Die Pflegedienste und die anerkannten Beratungsstellen sowie die beauftragten 
Pflegefachkräfte haben die Durchführung der Beratungseinsätze gegenüber der 
Pflegekasse oder dem privaten Versicherungsunternehmen zu bestätigen sowie die bei 
dem Beratungsbesuch gewonnenen Erkenntnisse über die Möglichkeiten der 
Verbesserung der häuslichen Pflegesituation dem Pflegebedürftigen und mit dessen 
Einwilligung der Pflegekasse oder dem privaten Versicherungsunternehmen mitzuteilen, 
im Fall der Beihilfeberechtigung auch der zuständigen Beihilfefestsetzungsstelle. Der 
Spitzenverband Bund der Pflegekassen und die privaten Versicherungsunternehmen 
stellen ihnen für diese Mitteilung ein einheitliches Formular zur Verfügung. Der beauftragte 
Pflegedienst und die anerkannte Beratungsstelle haben dafür Sorge zu tragen, dass für 
einen Beratungsbesuch im häuslichen Bereich Pflegekräfte eingesetzt werden, die 
spezifisches Wissen zu dem Krankheits- und Behinderungsbild sowie des sich daraus 
ergebenden Hilfebedarfs des Pflegebedürftigen mitbringen und über besondere 
Beratungskompetenz verfügen. Zudem soll bei der Planung für die Beratungsbesuche 
weitestgehend sichergestellt werden, dass der Beratungsbesuch bei einem 
Pflegebedürftigen möglichst auf Dauer von derselben Pflegekraft durchgeführt wird.
(5) Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen und der Verband der privaten 
Krankenversicherung e. V. beschließen gemeinsam mit den Vereinigungen der Träger der 
ambulanten Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene unter Beteiligung des Medizinischen 
Dienstes des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen Empfehlungen zur 
Qualitätssicherung der Beratungsbesuche nach Absatz 3. Die Empfehlungen gelten für die 
anerkannten Beratungsstellen entsprechend.
(6) Rufen Pflegebedürftige die Beratung nach Absatz 3 Satz 1 nicht ab, hat die 
Pflegekasse oder das private Versicherungsunternehmen das Pflegegeld angemessen zu 
kürzen und im Wiederholungsfall zu entziehen.
(7) Die Landesverbände der Pflegekassen haben neutrale und unabhängige 
Beratungsstellen zur Durchführung der Beratung nach den Absätzen 3 und 4 
anzuerkennen. Dem Antrag auf Anerkennung ist ein Nachweis über die erforderliche 
pflegefachliche Kompetenz der Beratungsstelle und ein Konzept zur Qualitätssicherung 
des Beratungsangebotes beizufügen. Die Landesverbände der Pflegekassen regeln das 
Nähere zur Anerkennung der Beratungsstellen. Für die Durchführung von Beratungen 
nach Absatz 3 Satz 6 können die Landesverbände der Pflegekassen geeignete 
Beratungsstellen anerkennen, ohne dass ein Nachweis über die pflegefachliche 
Kompetenz erforderlich ist.
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(8) Der Pflegeberater oder die Pflegeberaterin (§ 7a) kann die vorgeschriebenen 
Beratungseinsätze durchführen und diese bescheinigen.

§ 39 SGB XI - Häusliche Pflege bei Verhinderung der Pflegeperson
Ist eine Pflegeperson wegen Erholungsurlaubs, Krankheit oder aus anderen Gründen an 
der Pflege gehindert, übernimmt die Pflegekasse die Kosten einer notwendigen 
Ersatzpflege für längstens vier Wochen je Kalenderjahr; § 34 Abs. 2 Satz 1 gilt nicht. 
Voraussetzung ist, daß die Pflegeperson den Pflegebedürftigen vor der erstmaligen 
Verhinderung mindestens sechs Monate in seiner häuslichen Umgebung gepflegt hat. Die 
Aufwendungen der Pflegekassen können sich im Kalenderjahr bis zu 1.550 Euro ab 1. 
Januar 2012 belaufen, wenn die Ersatzpflege durch Pflegepersonen sichergestellt wird, 
die mit dem Pflegebedürftigen nicht bis zum zweiten Grade verwandt oder verschwägert 
sind und nicht mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben. Bei einer Ersatzpflege durch 
Pflegepersonen, die mit dem Pflegebedürftigen bis zum zweiten Grade verwandt oder 
verschwägert sind oder mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben, dürfen die 
Aufwendungen der Pflegekasse regelmäßig den Betrag des Pflegegeldes nach § 37 Abs. 
1 nicht überschreiten, es sei denn, die Ersatzpflege wird erwerbsmäßig ausgeübt; in 
diesen Fällen findet der Leistungsbetrag nach Satz 3 Anwendung. Bei Bezug der Leistung 
in Höhe des Pflegegeldes für eine Ersatzpflege durch Pflegepersonen, die mit dem 
Pflegebedürftigen bis zum zweiten Grade verwandt oder verschwägert sind oder mit ihm in 
häuslicher Gemeinschaft leben, können von der Pflegekasse auf Nachweis notwendige 
Aufwendungen, die der Pflegeperson im Zusammenhang mit der Ersatzpflege entstanden 
sind, übernommen werden. Die Aufwendungen der Pflegekasse nach den Sätzen 4 und 5 
dürfen zusammen den in Satz 3 genannten Betrag nicht übersteigen.

§ 41 SGB XI - Tagespflege und Nachtpflege
(1) Pflegebedürftige haben Anspruch auf teilstationäre Pflege in Einrichtungen der Tages- 
oder Nachtpflege, wenn häusliche Pflege nicht in ausreichendem Umfang sichergestellt 
werden kann oder wenn dies zur Ergänzung oder Stärkung der häuslichen Pflege 
erforderlich ist. Die teilstationäre Pflege umfaßt auch die notwendige Beförderung des 
Pflegebedürftigen von der Wohnung zur Einrichtung der Tagespflege oder der Nachtpflege 
und zurück.
(2) Die Pflegekasse übernimmt im Rahmen der Leistungsbeträge nach Satz 2 die 
pflegebedingten Aufwendungen der teilstationären Pflege, die Aufwendungen der sozialen 
Betreuung und die Aufwendungen für die in der Einrichtung notwendigen Leistungen der 
medizinischen Behandlungspflege. 
Der Anspruch auf teilstationäre Pflege umfasst je Kalendermonat 
1. für Pflegebedürftige der Pflegestufe I einen Gesamtwert bis zu 

450 Euro ab 1. Januar 2012
2. für Pflegebedürftige der Pflegestufe II einen Gesamtwert bis zu 

1.100 Euro ab 1. Januar 2012
3. für Pflegebedürftige der Pflegestufe III einen Gesamtwert bis zu 

1.550 Euro ab 1. Januar 2012
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(3) Pflegebedürftige können nach näherer Bestimmung der Absätze 4 bis 6 die Ansprüche 
auf Tages- und Nachtpflege, Pflegegeld und Pflegesachleistung nach ihrer Wahl 
miteinander kombinieren.
(4) Wird die Leistung nach Absatz 2 nur zusammen mit Sachleistungen nach § 36 in 
Anspruch genommen, dürfen die Aufwendungen insgesamt je Kalendermonat 150 vom 
Hundert des in § 36 Abs. 3 und 4 für die jeweilige Pflegestufe vorgesehenen 
Höchstbetrages nicht übersteigen. Dabei mindert sich der Sachleistungsanspruch nach § 
36 Abs. 3 und 4 um den Vomhundertsatz, mit dem die Leistung nach Absatz 2 über 50 
vom Hundert in Anspruch genommen wird.
(5) Wird die Leistung nach Absatz 2 nur zusammen mit Pflegegeld nach § 37 in Anspruch 
genommen, erfolgt keine Minderung des Pflegegeldes, soweit die Aufwendungen für die 
Leistung nach Absatz 2 je Kalendermonat 50 vom Hundert des in § 36 Abs. 3 und 4 für die 
jeweilige Pflegestufe vorgesehenen Höchstbetrages nicht übersteigen. Ansonsten mindert 
sich der Pflegegeldanspruch nach § 37 um den Vomhundertsatz, mit dem die Leistung 
nach Absatz 2 über 50 vom Hundert in Anspruch genommen wird.
(6) Wird die Leistung nach Absatz 2 zusammen mit der Kombination von Geldleistung und 
Sachleistung (§ 38) in Anspruch genommen, bleibt die Leistung nach Absatz 2 
unberücksichtigt, soweit sie je Kalendermonat 50 vom Hundert des in § 36 Abs. 3 und 4 für 
die jeweilige Pflegestufe vorgesehenen Höchstbetrages nicht übersteigt. Ansonsten findet 
§ 38 Satz 2 mit der Maßgabe Anwendung, dass bei der Ermittlung des Vomhundertsatzes, 
um den das Pflegegeld zu kürzen ist, von einem Gesamtleistungsanspruch in Höhe von 
150 vom Hundert auszugehen ist und der Restpflegegeldanspruch auf den Betrag 
begrenzt ist, der sich ohne Inanspruchnahme der Tagespflege ergeben würde.

§ 42 SGB XI - Kurzzeitpflege
(1) Kann die häusliche Pflege zeitweise nicht, noch nicht oder nicht im erforderlichen 
Umfang erbracht werden und reicht auch teilstationäre Pflege nicht aus, besteht Anspruch 
auf Pflege in einer vollstationären Einrichtung. Dies gilt: 
1. für eine Übergangszeit im Anschluß an eine stationäre Behandlung des 

Pflegebedürftigen oder
2. in sonstigen Krisensituationen, in denen vorübergehend häusliche oder 

teilstationäre Pflege nicht möglich oder nicht ausreichend ist.
(2) Der Anspruch auf Kurzzeitpflege ist auf vier Wochen pro Kalenderjahr beschränkt. Die 
Pflegekasse übernimmt die pflegebedingten Aufwendungen, die Aufwendungen der 
sozialen Betreuung sowie die Aufwendungen für Leistungen der medizinischen 
Behandlungspflege bis zu dem Gesamtbetrag von 1.550 Euro ab 1. Januar 2012 im 
Kalenderjahr.
(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 besteht der Anspruch auf Kurzzeitpflege in 
begründeten Einzelfällen bei zu Hause gepflegten Kindern bis zur Vollendung des 18. 
Lebensjahres auch in geeigneten Einrichtungen der Hilfe für behinderte Menschen und 
anderen geeigneten Einrichtungen, wenn die Pflege in einer von den Pflegekassen zur 
Kurzzeitpflege zugelassenen Pflegeeinrichtung nicht möglich ist oder nicht zumutbar 
erscheint. § 34 Abs. 2 Satz 1 findet keine Anwendung. Sind in dem Entgelt für die 
Einrichtung Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie Aufwendungen für Investitionen 
enthalten, ohne gesondert ausgewiesen zu sein, so sind 60 vom Hundert des Entgelts 
zuschussfähig. In begründeten Einzelfällen kann die Pflegekasse in Ansehung der Kosten 
für Unterkunft und Verpflegung sowie der Aufwendungen für Investitionen davon 
abweichende pauschale Abschläge vornehmen.
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